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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leicht-
bauplatte (1), insbesondere Sandwichplatte, wobei die
Leichtbauplatte (1) an mindestens einer ihrer Schmalflä-
chen eine Aussparung (5) mit zwei sich gegenüberlie-
genden Aussparungskontaktflächen (11, 12) und einer
Tiefenerstreckungsrichtung (a), wobei die Aussparungs-
kontaktflächen (11, 12) jeweils einen Profilverlauf in die
Tiefenerstreckungsrichtung (a) aufweisen, und mindes-
tens ein stabförmiges Element (6) aufweist, das in die
Aussparung (5) eingefügt ist, wobei das stabförmige Ele-
ment (6) zwei Stabkontaktflächen (9, 19) aufweist, die
jeweils einen Profilverlauf in die Tiefenerstreckungsrich-

tung (a) aufweisen und zumindest teilweise an eine Aus-
sparungskontaktfläche (11, 12) angrenzen, und wobei
bevorzugt mindestens eine Stabkontaktfläche (9, 10) zu-
mindest teilweise mit einer angrenzenden Aussparungs-
kontaktfläche (11, 12) über ein Haftmittel verbunden ist.
Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens eine Aussparungskontaktfläche (11, 12) und min-
destens eine Stabkontaktfläche (9, 10) einen Bereich mit
einer Erstreckungsrichtung aufweist, die verschieden
von der Tiefenerstreckungsrichtung (a) der Aussparung
(5) ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Leichtbauplatte, ins-
besondere Sandwichplatte, nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 und ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Leichtbauplatte.

Stand der Technik

[0002] Leichtbauplatten der eingangs genannten Art
werden beispielsweise zur Herstellung von Zimmertüren,
Möbelelementen, Panelelementen oder dergleichen ein-
gesetzt. Diese Leichtbauplatten sind häufig als Sand-
wichplatten ausgebildet. Die dünnwandigen Decklagen
der Sandwichplatten bestehen dabei meist aus einer Fur-
nier-, Kunststoff- oder Metallplattenlage geringer Wand-
stärke, die jeweils auf eine Außenseite der Mittellage auf-
geklebt wird. Als Mittellage wird eine Füllmateriallage
verstanden, die weitgehend aus Stegen besteht, welche
untereinander verbunden sind und Hohlräume verschie-
denster Form einschließen. Bevorzugt sind dabei wa-
ben- oder rohrartige Strukturen, die einerseits in Verbin-
dung mit den Decklagen zusätzliche Festigkeit verleihen,
anderseits - bezogen auf deren Volumen - ein extrem
niedriges Gewicht aufweisen.
[0003] Die relativ leicht zu beschädigende Mittellage
ist von den Rändern bzw. Randbereichen der Leichtbau-
platte zugänglich und muss daher geschützt und auch
aus Designgründen abdeckt werden. Die Abdeckung sol-
cher Schmalflächen erfolgt im Allgemeinen mit soge-
nannten Schmalflächenbeschichtungsbändern. Um da-
bei ein "Schlüsseln" des Schmalflächenbeschichtungs-
bandes, d.h. ein Ausbilden eines im Querschnitt ge-
krümmten Beschichtungsprofils, sowie eine Beschädi-
gung der Schmalflächenbeschichtung durch Stoßbelas-
tungen zu vermeiden, wird im Allgemeinen eine soge-
nannte Stützkante im an das Schmalflächenbeschich-
tungsband angrenzenden Bereich der
Werkstückschmalfläche vorgesehen, die mit den an-
grenzenden Decklagen über ein Haftmittel verbunden
wird.
[0004] Der Anmelderin sind dabei ausschließlich
Leichtbau- bzw. Sandwichplatten und Verfahren zum
Herstellen derselben bekannt, in denen solch eine Stütz-
kante einen im Wesentlichen rechteckigen Querschnitt
aufweist.
[0005] So offenbart beispielsweise die EP 1 640 128
Al eine Leichtbauplatte und ein Verfahren, bei der/dem
in die Leichtbauplatte an einer der Schmalflächen eine
Nut mit einem rechteckigen Querschnitt eingefräst
ist/wird, in welche die Stützkante mit dem rechteckigen
Querschnitt mittels eines Haftmittels eingebracht ist/wird.
[0006] Ferner offenbart die EP 1 961 533 ein Verfah-
ren, bei dem die Stützkante im Bereich der Schmalflache
der Leichtbauplatte in einem Abschnitt zwischen zwei
Decklagen eingebracht wird, ohne dass zuvor eine der

Stützkante im Wesentlichen entsprechende Aussparung
in diesem Abschnitt erzeugt wurde. Stattdessen geht das
Einbringen der Stützkante mit einer plastischen Verfor-
mung der Leichtbauplattenmittellage einher.
[0007] All den Vorrichtungen und Verfahren im Stand
der Technik ist gemeinsam, dass die Leichtbauplatten
im Bereich der Schmalflachen eine unzureichende Sta-
bilität und Dauerfestigkeit aufweisen.

Darstellung der Erfindung

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Leichtbauplatte, insbesondere Sandwichplat-
te, mit verbesserter Stabilität und Dauerfestigkeit im Be-
reich der Schmalflächen sowie ein Verfahren zur Her-
stellung solch einer Leichtbauplatte bereitzustellen.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Leichtbauplatte mit den Merkmalen von Anspruch 1
und ein Verfahren mit den Merkmalen von Anspruch 11
gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen ergeben sich aus
den jeweiligen Unteransprüchen.
[0010] Der Erfindung liegen die Gedanken zu Grunde,
dass die unzureichende Stabilität und Dauerfestigkeit
der Leichtbauplatten aus dem Stand der Technik im Be-
reich der Schmalflächen vor allem in einer mangelhaften
Klebequalität zwischen Stützkante und Innenflächen der
Aussparung begründet liegt, und dass die Qualität einer
Klebeverbindung wesentlich durch die Größe der Klebe-
verbindungsfläche bestimmt wird.
[0011] Aus diesem Grund wurde die Leichtbauplatte
der vorliegenden Erfindung, die eine Aussparung mit
zwei sich gegenüberliegenden Aussparungskontaktflä-
chen und einer Tiefenerstreckungsrichtung sowie ein
stabförmiges Element mit zwei Stabkontaktflächen auf-
weist, wobei die Stabkontaktflächen jeweils an eine Aus-
sparungskontaktfläche angrenzen und mindestens eine
dieser bevorzugt über ein Haftmittel mit einer angrenzen-
den Aussparungskontaktfläche verbunden ist, so ausge-
staltet, dass mindestens eine Aussparungskontaktfläche
und mindestens eine Stabkontaktfläche einen Bereich
umfasst, dessen Erstreckungsrichtung verschieden von
der Tiefenerstreckungsrichtung der Aussparung ist.
Solch eine Ausgestaltung führt zu einer Verlängerung
der Profilzüge in die Tiefenerstreckungsrichtung von
Aussparungs- und Stabkontaktflächen, was in einer Kle-
beflächenvergrößerung und damit einer verbesserten
Klebeverbindungsqualität zwischen Stützkante und Aus-
sparungskontaktflächen und somit in einer stabileren
und dauerfesteren Leichtbauplatte resultiert.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind das stabförmige Element und die Aussparung so
ausgestaltet, dass das stabförmige Element zumindest
bereichsweise formschlüssig in der Aussparung aufge-
nommen wird. Dies führt zu einer einfachen und leicht
trennbaren Fixierung des stabförmigen Elementes in der
Aussparung, was zu einer verbesserten Stabilität und
Dauerfestigkeit sowie einem leichten Zusammenbau der
Leichtbauplatte führt.
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[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist die Leichtbauplatte zwei Decklagen und eine zwi-
schen diesen angeordnete Mittellage auf, wobei die Mit-
tellage bevorzugt eine geringere Dichte als die Deckla-
gen aufweist, vorzugsweise eine Wabenstruktur aufweist
und besonders bevorzugt als Papierwabe ausgebildet
ist. Solch eine Ausgestaltung führt zu einer besonders
leichten Leichtbauplatte.
[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Tiefenerstreckungsrichtung der Aussparung dabei nor-
mal zur Schmalfläche der Leichtbauplatte angeordnet
und die Profilverläufe der Aussparungs- und Stabkon-
taktflächen sind jeweils symmetrisch zueinander in Be-
zug auf eine Mittelinie der Leichtbauplatte in die Tiefener-
streckungsrichtung ausgestaltet. Diese bevorzugte Aus-
gestaltung führt zu einem einfachen und kostengünsti-
gen Plattenaufbau und zu einer einfachen und kosten-
günstigen Leichtbauplattenfertigung. Ferner resultiert
die symmetrische Ausgestaltung der Aussparung und
des stabförmigen Elements in einer gleichmäßigeren
Plattenbelastung und vermeidet somit lokale Span-
nungsspitzen, was wiederum zu einer verbesserten Fes-
tigkeit und einer höheren Lebenszeit führt.
[0015] Dabei sind die Profilverläufe der Aussparungs-
kontaktflächen besonders bevorzugt identisch zu den
angrenzenden Stabkontaktflächen ausgestaltet. Iden-
tisch ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass
die Profilverläufe einander im Wesentlichen gleichen,
wobei lokal auch Abweichungen voneinander vorhanden
sein können, um z.B. lokale Freiräume zwischen angren-
zenden Flächen zu schaffen. Diese Ausgestaltung er-
möglicht das Ausbilden einer Haftmittelschicht, die eine
im Wesentlichen konstante Dicke und damit eine gleich-
mäßige Klebequalität bzw. Klebeverbindungsfestigkeit
in die Tiefenerstreckungsrichtung der Aussparung auf-
weist.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
steigt die Aussparungshöhe der Aussparung, die defi-
niert ist als ein zur Mittelinie der Leichtbauplatten senk-
rechter Abstand der zwei Aussparungskontaktflächen, in
die Tiefenerstreckungsrichtung dabei an. Diese bevor-
zugte Ausführungsform führt neben dem Vorteil, dass
derart auf besonders einfache Art und Weise eine Kle-
beflächenvergrößerung erzeugt wird, zu dem Vorteil,
dass solche eine Ausgestaltung darüber hinaus zu einer
formschlüssigen Verbindung zwischen Stützkante und
Aussparung führt, was die Verbindungsgüte und damit
die Stabilität und Dauerfestigkeit der Leichtbauplatte zu-
sätzlich verbessert.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das stabförmige Element an mindestens
einer dem Platteninneren zugewandten Längskante eine
Kantenbearbeitung auf, sodass hier ein Freiraum zwi-
schen der Stabkontaktfläche und der angrenzenden
Aussparungskontaktfläche entsteht, wobei die Kanten-
bearbeitung insbesondere in Form einer Fase oder eines
Radius ausgeführt ist. Dies führt zu dem Vorteil, dass
solch ein Freiraum eine Möglichkeit zum Ansammeln von

Haftmitteln bietet, sodass Haftmittel, beispielsweise bei
einem Verpressen, nicht aus dem Klebebereich zwi-
schen Aussparungskontaktfläche und Stützkantenkon-
taktfläche entweicht, sondern sich in solch einer Kavität
sammeln kann, was zu einer verbesserten Verbindungs-
qualität führt. Solch eine Minimierung oder Unterbindung
von austretendem Haftmittel unterbindet oder minimiert
darüber hinaus eine Verschmutzung des Werkstücks
und/oder der Maschine.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Profilverlauf der Stabkontaktflächen und jener der
Aussparungskontaktflächen wellenförmige ausgebildet.
Solch eine Ausgestaltung resultiert in einer großen Kle-
befläche zwischen Aussparungskontaktfläche und Stab-
kontaktfläche und damit in einer guten Verbindungsgüte,
ohne dass die Stützkante tief in die Aussparungskontakt-
flächen eindringt. Ferner erhöht der zusätzliche Form-
schluss die Stabilität und Dauerfestigkeit der Leichtbau-
platte.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Aussparung an mindestens einer der
Leichtbauplattenschmalseite zugewandten Längskan-
ten und das stabförmige Element an mindestens einer
dem Platteninneren zugewandten Längskanten eine
Kantenbearbeitung, insbesondere eine Fase oder einen
Radius, auf, sodass hier jeweils ein Freiraum zwischen
den Stabkontaktflächen und den jeweils angrenzenden
Aussparungskontaktflächen entsteht. Solch eine Ausge-
staltung führt dabei auf eine besonders kostengünstige
und einfach herzustellende Weise zu einer vergrößerten
Klebefläche zwischen Stützkante und Aussparung, da
hier während der Herstellung jeweils nur Fasen bzw. Ra-
dien an leicht zugänglichen Längskanten vorzusehen
sind und keine aufwendigeren Profilierung an den jewei-
ligen Werkstücken eingebracht werden müssen. Ferner
ermöglichen die Freiräume, wie bereits zuvor beschrie-
ben, dass der Kleber nicht in das Werkstück hinein oder
aus dem Werkstück hinaus gepresst wird und somit eine
Verschmutzung sowie ein Entweichen aus dem Verbin-
dungsgebiet vermieden wird. Insbesondere der Freiraum
an den der Schmalseite zugewandten Längskanten er-
möglicht dabei, dass ein auf der Stützkante vorgesehe-
nes Haftmittel bei einer in die Tiefenerstreckungsrichtung
der Aussparung gerichteten Zuführung der Stützkante
"abgestrichen" wird und damit der Klebezone zwischen
Stützkante und Aussparung entweicht, was wiederum in
einer stabileren und dauerfesteren Leichtbauplatte resul-
tiert.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Aussparung und das stabförmige Ele-
ment dabei so ausgestaltet, dass das stabförmige Ele-
ment in die Aussparung einklickbar ist. Dies führt zu einer
besonders einfachen Montage des stabförmigen Ele-
mentes in der Aussparung und darüber hinaus zu den
gleichen Vorteilen, wie sie bereits in dem vorherigen
Punkt hinsichtlich der formschlüssigen Verbindung, auf-
geführt wurden.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
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rungsform ist die Leichtbauplatte als Sandwichplatte
ausgebildet und die Aussparung reicht dabei in die Deck-
lagen der Sandwichplatte hinein, sodass ein Falz aus-
gebildet wird, an welchem sich das stabförmige Element
abstützen kann. Solch eine Ausgestaltung führt zu dem
Vorteil, dass in die Tiefenerstreckungsrichtung der Aus-
sparung wirkende Kräfte nicht in die relativ "weiche" Mit-
telage der Sandwichplatte eingebracht werden, sondern
durch die relevant "harten" Decklagen aufgenommen
werden.
[0022] Gemäß einer weiteren Zielrichtung stellt die
vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Leichtbauplatte, insbesondere Leichtbauplatte nach
einem der Ansprüche 1 bis 10, mit den Merkmalen des
Anspruches 11 bereit. Für die Ausgestaltung dieses Ver-
fahrens und die hierdurch erzielten Vorteile und Wirkun-
gen wird auf die obigen Ausführungen hinsichtlich der
Leichtbauplatte verwiesen.
[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
dieses Verfahrens erfolgen die Profilierung des stabför-
migen Elementes und die Zuführung dieses stabförmi-
gen Elementes zu der Aussparung in der gleichen Bear-
beitungsstation. Dies führt zu einem besonders schnel-
len und kostengünstigen Produktionsprozess, da zwei
Verfahrensschritte durch diese Ausgestaltung in einer
Bearbeitungsstation kombiniert werden und damit die
Transportzeit des Werkstücks zwischen diesen beiden
Stationen entfällt.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
dieses Verfahrens wird das Haftmittel auf mindestens
einer Stabkontaktfläche vor dem Einführen des stabför-
migen Elementes in die Aussparung in einem Bereich
vorgesehen, der bei einem in die Aussparung eingesetz-
ten Zustand einem dem Platteninneren zugewanderten
Bereich des stabförmigen Elementes entspricht. Versu-
che der Erfinderin haben ergeben, dass solch ein Ferti-
gungsverfahren zu einer besonders hohen Stabilität und
Festigkeit der Klebeverbindung führt, da so einem Her-
auspressen von Haftmittel aus dem Verbindungsbereich
zwischen stabförmigen Element und Aussparung beson-
ders gut entgegenwirkt wird.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025]

Figur 1a zeigt eine erste Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung und Figur 1b eine vergrößerte
Ansicht des Verbindungsbereichs zwischen der
Aussparung und dem stabförmigen Element der ers-
ten Ausführungsform.

Figur 2a zeigt eine zweite Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung und Figur 2b eine vergrößerte
Ansicht des Verbindungsbereichs zwischen der
Aussparung und dem stabförmigen Element der
zweiten Ausführungsform.

Figur 3a zeigt eine dritte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung und Figur 3b eine vergrößerte
Ansicht des Verbindungsbereichs zwischen der
Aussparung und dem stabförmigen Element der drit-
te Ausführungsform.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0026] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgendend unter Bezugnah-
me auf die begleitenden Zeichnungen ausführlich be-
schrieben.
[0027] Der prinzipielle Aufbau einer Leichtbauplatte 1
der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ist
in den Figuren 1a, 2a und 3a schematisch dargestellt.
Diese Ausführungsformen sind als Sandwichplatte aus-
gebildet, wobei die Leichtbauplatte im Rahmen dieser
Erfindung auch einschichtig, beispielsweise aus Leicht-
holz, einem Schaumstoff oder Kunststoff, ausgebildet
sein kann. Die Leichtbauplatte 1 der vorliegenden Aus-
führungsform umfasst zwei dünnwandige Decklagen 2
und 3, die beispielsweise aus Holz, Holzwerkstoffen,
Kunststoff, Metall oder anderen geeigneten Materialien
bestehen können. In den vorliegenden Ausführungsfor-
men sind die Decklagen als MDF-Spanplatte ausgebil-
det. Die Decklagen können im Unterschied zu den hier
darstellenden Ausführungsformen bzw. Varianten auch
mehrschichtig ausgebildet sein. Zwischen den Deckla-
gen 2, 3 ist eine Mittellage oder auch Kernlage 4 vorge-
sehen, die eine geringere Dichte als die Decklagen 2, 3
aufweist. Die Kernlage 4 ist dabei vorzugsweise aus ei-
nem leichten Füllmaterial ausgebildet, das bevorzugt ei-
ne wabenartige Struktur aufweist und in den meisten An-
wendungsfällen einen hohen Hohlraumanteil besitzt, wo-
bei die vorliegende Erfindung nicht hierauf beschränkt
ist. In den vorliegenden Ausführungsformen ist die Mit-
tellage 4 als Papierwabe ausgebildet. Es sei jedoch dar-
auf hingewiesen, dass die Kernlage 4 auch aus dem glei-
chen oder einem ähnlichen Material wie die Decklagen
2, 3 ausgebildet sein kann und lediglich eine geringere
Dichte als diese aufweist. In den vorliegenden Ausfüh-
rungsformen ist die Kernlage 4 mit den Decklagen 2 und
3 verklebt, wobei hier auch jegliche andere Fügetechno-
logien sowie eine integrale Ausgestaltung denkbar sind.
[0028] Wie aus den beigefügten Figuren ersichtlich,
weist die Leichtbauplatte 1 ferner eine Aussparung 5 auf,
in welche ein stabförmiges Element bzw. eine Stützkante
6 eingefügt ist. Die Stützkante 6 ist in den vorliegenden
Ausführungsformen bevorzugt als MDF-, Span- oder
Kunststoffkante ausgebildet, wobei hier auch beliebige
andere Materialen denkbar sind. Die Aussparung 5 ist in
den vorliegenden Ausführungsformen dabei so ausge-
staltet, dass sie in die Decklagen 2, 3 hineinreicht, sodass
hier ein Falz ausgebildet wird, an dem sich eine einge-
führte Stützkante 6 in eine Tiefenerstreckungsrichtung a
der Aussparung 5 abstützen kann. Die Aussparung 5 und
die Stützkante 6 sind dabei so ausgestaltet, dass die
Stützkante 6 an der Leichtbauplattenschmalfläche 7 plan
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mit den Decklagen 2, 3 abschließt. Dies wiederum er-
möglicht, dass eine Dekorkante 8, insbesondere ein
Schmalflächenbeschichtungsband, sowohl mit den der
Schmalfläche zugewandten Decklagenseitenflächen,
als auch mit der Stützkantenseitenfläche verbunden wer-
den kann.
[0029] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung weist
die Stützkante 6 gegenüberliegende Stützkantenkon-
taktflächen 9 und 10 auf, die in die Tiefenerstreckungs-
richtung a der Aussparung 5 jeweils einen Profilverlauf
aufweisen. Die Aussparung 5 weist gegenüberliegende
Aussparungskontaktflächen 11 und 12 auf, die ebenfalls
in die Tiefenerstreckungsrichtung a der Aussparung 5
einen Profilverlauf aufweisen. Dabei sind in den bevor-
zugten Ausführungsformen die Profilverläufe der beiden
Stützkantenkontaktflächen 9, 10 und der beiden Ausspa-
rungskontaktfläche 11, 12 jeweils symmetrisch zu einer
Leichtbauplattenmittellinie m in die Tiefenerstreckungs-
richtung a ausgebildet. Ferner sind die Stützkantenkon-
taktflächen 9, 10 dabei mit einem Haftmittel, hier insbe-
sondere einem EVA-, PVAc- oder PU-Klebstoff, mit den
Aussparungskontaktflächen 11, 12 verbunden. Hier ist
ebenso eine Verbindung ohne ein Haftmittel, sondern
lediglich über einen Form- und/oder Reibschluss denk-
bar. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das stab-
förmige Element 6 in die Aussparung 5 einklickbar ist.
[0030] Die vorliegende Erfindung befasst sich insbe-
sondere mit der Ausbildung der Verbindung zwischen
den Stützkantenkontaktflächen 9, 10 und den Ausspa-
rungskontaktflächen 11, 12. Im Folgenden werden drei
bevorzugte Ausführungsformen dieser Ausgestaltung
zwischen den zuvor genannten Kontaktflächen unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben.
[0031] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform,
die in Figuren 1a und 1b gezeigt ist, weisen die Ausspa-
rungskontaktflächen 11, 12 der Aussparung 5 einen Pro-
filverlauf in die Tiefenerstreckungsrichtung a auf, in wel-
chem die Aussparungshöhe, d.h. der Abstand der Aus-
sparungskontaktflächen 11, 12 senkrecht zur Tiefener-
streckungsrichtung a, in die Tiefenerstreckungsrichtung
a stetig, hier linear, ansteigt. Somit ist die Aussparungs-
höhe am dem Platteninneren zugwandten Ende der Aus-
sparung 5 größer, als an dem der Werkstückschmalflä-
che zugewandten Aussparungsende. Die Stützkante 6
weist einen Profilverlauf in die Tiefenerstreckungsrich-
tung a auf, bei dem die Stützkantenhöhe, d.h. der Ab-
stand der Stützkantenkontaktflächen 9, 10 senkrecht zur
Tiefenerstreckungsrichtung a, in einem ersten Abschnitt
bis zu einem Punkt 22 linear ansteigt und von da an in
einem zweiten Abschnitt linear abfällt. Dabei weist der
Profilverlauf der Stützkante 6 in die Tiefenerstreckungs-
richtung a in dem ersten Abschnitt einen geringen Stei-
gungsbetrag als in dem zweiten Abschnitt auf. Ferner
weist die Stützkante 6 an ihrer dem Platteninneren zu-
gewandten Seite eine geringere Höhe als an ihrer der
Schmalfläche zugewandten Seite auf. Die Stützkante 6
weist dabei jedoch entlang ihres gesamten Profilverlaufs
eine Höhe auf, die größer als der Minimalabstand der

Decklagen 2, 3 senkrecht zur Tiefenerstreckungsrich-
tung a ist, sodass die Stützkante 6 an ihrem dem Platte-
ninnerem zugewandten Bereich gegen Kontaktflächen
der Decklagen 2, 3 stößt. Wie in Figur 1b zu sehen, führt
solch ein Stützkanten- bzw. Aussparungskontaktflä-
chenprofilverlauf zu Freiräumen 13, die sich zwischen
den Stützkantenkontaktflächen 9, 10 und den Ausspa-
rungskontaktflächen 11, 12 an dem Platteninneren zu-
gewandten Bereichen der Aussparung 5 ausbilden.
[0032] In einer in Figur 2a und 2b gezeigten zweiten
bevorzugten Ausführungsform weisen sowohl die Stütz-
kantenkontaktflächen 9, 10, als auch die Aussparungs-
kontaktflächen 11, 12 in die Tiefenerstreckungsrichtung
a der Aussparung 5 einen wellenförmigen Profilverlauf
auf. Dieser wellenförmige Profilverlauf beginnt dabei an
der Werkstückschmalfläche vorerst mit einem Anstieg,
sodass die Stützkantenhöhe, d.h. der Abstand der Aus-
sparungskontaktflächen 10, 11 senkrecht zur Tiefener-
streckungsrichtung a, in die Tiefenerstreckungsrichtung
a bis zu einem Punkt 14 ansteigt, bevor diese anschlie-
ßend bis zu einem Punkt 15 sinkt, um anschließend wie-
der anzusteigen. Der wellenförmige Verlauf entspricht in
dieser zweiten bevorzugten Ausführungsform annähe-
rungsweise dem Verlauf einer Sinusfunktion. Ferner
weist die Stützkante 6 an ihren dem Platteninneren zu-
gewandten Längskanten eine Kantenbearbeitung 16 auf,
die in der vorliegenden Ausführungsform in Form eines
Radius ausgebildet ist. Diese Katenbearbeitung 16 führt
dazu, dass zwischen den Stützkantenkontaktflächen 9,
10 und den Aussparungskontaktflächen 11, 12 Freiräu-
me 17 entstehen.
[0033] Figuren 3a und 3b zeigen eine dritte bevorzugte
Ausführungsform des Stützkanten- bzw. Aussparungs-
kontaktflächenprofilverlaufs in die Tiefenerstreckungs-
richtung a. In dieser dritten bevorzugten Ausführungs-
form sinkt die Aussparungshöhe, d.h. der Abstand der
Aussparungskontaktflächen 11, 12 senkrecht zur Tie-
fenerstreckungsrichtung a, von der Schmalfläche in die
Tiefenerstreckungsrichtung a bis zu einem Punkt 18 ab,
um von da an bis zum Ende der Aussparung 5 konstant
zu bleiben. Die Dicke der Stützkante 6 ist bis zu einem
Punkt 19, der in Tiefenerstreckungsrichtung a weiter im
Werkstückinneren als der Punkt 18 liegt konstant und
sinkt anschließend linear ab. Diese Ausgestaltung führt
dazu, dass sowohl an der dem Platteninneren zuge-
wandten Aussparungsseite Freiräume 20 als auch an
der der Schmalseite zugewandten Aussparungsseite
Freiräume 21 zwischen den Aussparungskontaktflächen
11, 12 und den Stützkantenkontaktflächen 9, 10 entste-
hen.
[0034] Nun wird eine bevorzugte Ausführungsform ei-
nes Verfahrens zum Herstellen einer zuvor beschriebe-
nen Ausführungsform der Leichtbauplatte 1 beschrie-
ben. Dabei wird als erstes ein plattenförmiges Werkstück
einer zuvor beschriebenen Art bereitgestellt. Anschlie-
ßend wird eine Aussparung 5, die sich bis in die Deck-
lagen 2, 3 der Leichtbauplatte 1 erstreckt, an mindestens
einer der Schmalflächen in die Leichtbauplatte 1 einge-

7 8 



EP 2 799 198 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fräst. In einem nächsten Schritt werden die Aussparungs-
kontaktflächen 11, 12 mit einem der Leichtbauplatten-
ausführungsform entsprechenden Profilverlauf in die
Tiefenerstreckungsrichtung a versehen. Dies erfolgt be-
vorzugt mit einem Fräswerkzeug. Anschließend wird ei-
ne Stützkante 6 bereitgestellt und der Aussparung 5 zu-
geführt, wobei die Stützkante 6 in der Zuführeinrichtung
zum Zuführen der Stützkante 6 zu der Aussparung 5 an
den Stützkantenkontaktflächen 9, 10 mit einem der Aus-
führungsform entsprechenden Profilverlauf versehen
wird. Anschließend wird die Stützkante 6 mit einem Haft-
mittel versehen und zuletzt in die Aussparung 5 einge-
bracht. Das Haftmittel wird dabei auf der Stützkante 6 in
einem Bereich vorgesehen, der in einem eingebrachten
Zustand einem dem Platteninneren zugewandten Be-
reich der Stützkante 6 entspricht.
[0035] Es sei ferner darauf hingewiesen, dass die er-
findungsgemäße Ausgestaltung von Aussparung und
stabförmigen Element an sowohl Längs- und Querkan-
ten als auch in Eckbereichen einer Leichtbauplatte vor-
gesehen werden können.

Patentansprüche

1. Leichtbauplatte (1), insbesondere Sandwichplatte,
die an mindestens einer ihrer Schmalflächen eine
Aussparung (5) mit zwei sich gegenüberliegenden
Aussparungskontaktflächen (11, 12) und einer Tie-
fenerstreckungsrichtung (a), wobei die Ausspa-
rungskontaktflächen (11, 12) jeweils einen Profilver-
lauf in die Tiefenerstreckungsrichtung (a) aufweisen,
und
mindestens ein stabförmiges Element (6) aufweist,
das in die Aussparung (5) eingefügt ist, wobei das
stabförmige Element (6) zwei Stabkontaktflächen (9,
19) aufweist, die jeweils einen Profilverlauf in die Tie-
fenerstreckungsrichtung (a) aufweisen und zumin-
dest teilweise an eine Aussparungskontaktfläche
(11, 12) angrenzen, wobei bevorzugt mindestens ei-
ne Stabkontaktfläche (9, 10) zumindest teilweise mit
einer angrenzenden Aussparungskontaktfläche (11,
12) über ein Haftmittel verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Aussparungskontaktfläche (11, 12)
und mindestens eine Stabkontaktfläche (9, 10) einen
Bereich mit einer Erstreckungsrichtung aufweist, die
verschieden von der Tiefenerstreckungsrichtung (a)
der Aussparung (5) ist.

2. Leichtbauplatte (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aussparung (5) und das
stabförmige Element (6) so ausgestaltet sind, dass
das stabförmige Element (6) zumindest bereichs-
weise formschlüssig in der Aussparung (5) aufge-
nommen ist.

3. Leichtbauplatte (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet, dass die Leichtbauplatte
(1) zwei Decklagen (2, 3) und eine zwischen diesen
angeordnete Mittellage (4) aufweist, wobei die Mit-
tellage (4) bevorzugt eine geringere Dichte als die
Decklagen (2, 3) aufweist, vorzugsweise eine Wa-
benstruktur aufweist und besonders bevorzugt als
Papierwabe ausgebildet ist, und die Aussparung (5)
bevorzugt in mindestens eine Decklage (2, 3) hin-
einreicht, sodass die Aussparung (5) einen Falz auf-
weist, an dem das stabförmige Element (6) abstütz-
bar ist.

4. Leichtbauplatte (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tie-
fenerstreckungsrichtung (a) normal zur Schmalflä-
che der Leichtbauplatte (1) angeordnet ist und die
Profilverläufe der beiden Stabkontaktflächen (9, 10)
und der beiden Aussparungskontaktflächen (11, 12)
jeweils symmetrisch zueinander in Bezug auf eine
Mittellinie (m) der Leichtbauplatte (1) in die Tiefener-
streckungsrichtung (a) ausgestaltet sind.

5. Leichtbauplatte (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pro-
filverlaufe beider Aussparungskontaktflächen (11,
12) identisch zu dem der jeweils angrenzenden
Stabkontaktfläche (9, 10) sind.

6. Leichtbauplatte (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Aus-
sparungshöhe der Aussparung (5), die definiert ist
als ein zur Mittellinie (m) der Leichtbauplatte senk-
rechter Abstand der zwei Aussparungskontaktflä-
chen (11, 12), in die Tiefenerstreckungsrichtung (a)
stetig ansteigt.

7. Leichtbauplatte (1) einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Profilver-
lauf der Stabkontaktflächen (9, 10) wellenförmig ist.

8. Leichtbauplatte (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das stab-
förmige Element (6) an mindestens einer dem Plat-
teninneren zugewandten Längskante eine Kanten-
bearbeitung, insbesondere Fase und/oder Radius,
aufweist, sodass hier ein Freiraum (13) zwischen der
Stabkontaktfläche (9, 10) und der angrenzenden
Aussparungskontaktfläche (11, 12) vorhanden ist.

9. Leichtbauplatte (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
sparung (5) an mindestens einer der Leichtbauplat-
tenschmalseite zugewandten Längskante und das
stabförmige Element (6) an mindestens einer dem
Platteninneren zugewandten Längskante eine Kan-
tenbearbeitung, insbesondere Fase, aufweist, so-
dass hier jeweils ein Freiräum (20, 21) zwischen der
Stabkontaktfläche (9, 10) und der jeweils angren-
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zenden Aussparungskontaktfläche (11, 12) vorhan-
den ist.

10. Leichtbauplatte (1) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
sparung (5) und das stabförmige Element (6) so aus-
gestaltet sind, dass das stabförmige Element (6) in
die Aussparung (5) einklickbar ist.

11. Verfahren zum Herstellen einer Leichtbauplatte, ins-
besondere einer Leichtbauplatte nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, mit den Schritten:

Bereitstellen eines plattenförmigen Werkstücks;
Einbringen einer Aussparung mit einer Tiefener-
streckungsrichtung in eine Schmalfläche des
plattenförmigen Werkstücks, wodurch mindes-
tens zwei gegenüberliegende Aussparungskon-
taktflächen mit jeweils einem Profilverlauf in die
Tiefenerstreckungsrichtung definiert werden,
wobei die Aussparung so ausgestaltet wird,
dass mindestens eine der Aussparungskontakt-
flächen einen Bereich aufweist, in welchem de-
ren Erstreckungsrichtung verschieden von der
Tiefenerstreckungsrichtung ist;
Zuführen eines stabförmigen Elements mit zwei
sich gegenüberliegenden Stabkontaktflächen
zu der Aussparung, das derart ausgestaltet ist,
dass mindestens eine der Stabkontaktflächen
bei Einführen des stabförmigen Elements in die
Aussparung, sodass die Stabkontaktflächen je-
weils an eine Aussparungskontaktfläche der
Aussparung angrenzen, einen Bereich auf-
weist, in welchem deren Erstreckungsrichtung
verschieden von der Tiefenerstreckungsrich-
tung der Aussparung ist;
Einführen des stabförmigen Elements in die
Aussparung derart, dass mindestens eine Stab-
kontaktfläche zumindest teilweise mit einer an-
grenzenden Aussparungskontaktfläche in Kon-
takt kommt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren vor dem Zuführen des
stabförmigen Elements ferner die Schritte aufweist:

Bereitstellen eines stabförmigen Elements mit
zwei sich gegenüberliegenden Stabkontaktflä-
chen;
Profilieren von mindestens einer Stabkontakt-
fläche, sodass diese, bei Einführen des stabför-
migen Elements in die Aussparung, sodass die
Stabkontaktflächen jeweils an eine Ausspa-
rungskontaktfläche der Aussparung angrenzen,
mindestens einen Bereich aufweist, in welchem
deren Erstreckungsrichtung verschieden von
der Tiefenerstreckungsrichtung der Ausspa-
rung ist;

Vorsehen eines Haftmittels auf mindestens ei-
ner Aussparungskontaktfläche und/oder einer
Stabkontaktfläche.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Profilierung des stabförmigen
Elements und die Zuführung zu der Aussparung in
der gleichen Bearbeitungsstation erfolgen.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das stabförmige Ele-
ment in die Aussparung eingeklickt oder eingescho-
ben wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Haftmittel auf
mindestens einer Stabkontaktfläche vor Einführen
des stabförmigen Elements in die Aussparung in ei-
nem Bereich vorgesehen wird, der im in die Ausspa-
rung eingesetzten Zustand einem dem Platteninne-
ren zugewandten Bereich des stabförmigen Ele-
mentes entspricht.
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